
Verfassung

Artikel 89
Ordnungsgemäß verkündete Gesetze sind von den Richtern 

auf ihre Verfassungsmäßigkeit nicht zu prüfen.
Nach Einleitung des in Artikel 66 vorgesehenen Prüfungsver

fahrens sind bis zu dessen Erledigung anhängige gerichtliche 
Verfahren auszusetzen.

Artikel 90
Die zur Ausführung der Gesetze der Republik erforderlichen 

allgemeinen Verwaltungsvorschriften werden, soweit die Ge
setze nichts anderes bestimmen, von der Regierung der Republik 
erlassen.

IV. R e g i e r u n g  d e r  R e p u b l i k
Artikel 91

Die Regierung der Republik besteht aus dem Ministerpräsi
denten und den Ministern.

Artikel 92
Die stärkste Fraktion der Volkskammer benennt den Minister

präsidenten; er bildet die Regierung. Alle Fraktionen, soweit 
sie mindestens 40 Mitglieder haben, sind im Verhältnis ihrer 
Stärke durch Minister oder Staatssekretäre vertreten. Staats
sekretäre nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen der 
Regierung teil.

Schließt sich eine Fraktion aus, so findet die Regierungsbildung 
ohne sie statt.

Die Minister sollen Abgeordnete der Volkskammer sein.
Die Volkskammer bestätigt die Regierung und billigt das von 

ihr vorgelegte Programm.

Artikel 93
Die Mitglieder der Regierung werden bei ihrem Amtsantritt 

vom Präsidenten der Republik eidlich verpflichtet, ihre Geschäfte 
unparteiisch zum Wohle des Volkes und getreu der Verfassung 
und den Gesetzen zu führen.

Artikel 94
Die Regierung sowie jedes ihrer Mitglieder bedürfen zur Ge

schäftsführung des Vertrauens der Volkskammer.


